
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
Landratsamt 
 

 

 

Hauptsitz: Schloßhof 2/4 Öffnungszeiten: Bankverbindung: 
 01796 Pirna Montag 08:00 - 12:00 Uhr Kontoinhaber: Landratsamt 
 Dienstag/Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr Bank: Ostsächsische Sparkasse Dresden 
   13:00 - 18:00 Uhr IBAN: DE12 8505 0300 3000 0019 20 
Telefon: +49 3501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch Schließtag BIC: OSDDDE81XXX 
Internet: www.landratsamt-pirna.de Freitag 08:00 - 12:00 Uhr USt-IdNr.: DE140640911 
  
Hinweis:  
Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die Verwaltungsliegenschaften des Landratsamtes geschlossen. Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 
  
Die Zugangsvoraussetzungen für elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Dokumente sowie zum Datenschutz sind nachzulesen unter:  
https://www.landratsamt-pirna.de/elektronische-kommunikation.html ׀ https://www.landratsamt-pirna.de/infopflichten-dsgvo.html 

 

  

Aufhebung der Allgemeinverfügung 

 
 
Das Landratsamt Sächsische Schweiz – Osterzgebirge als untere Forstbehörde hebt die 
Allgemeinverfügung vom 26.06.2026 (Az.: 145-861.21-W/001/26) gemäß § 13 Abs. 1, 2 und §§ 35, 
37 SächsWaldG mit sofortiger Wirkung auf. 
 

Für das Gebiet des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird das waldgesetzliche 
Betretungsrecht mit sofortiger Wirkung nicht mehr eingeschränkt. 
 
Die Aufhebung der Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr.4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) für sofort vollziehbar erklärt.  
 
Begründung: 
 
Nachdem sich die Wetterlage umgestellt hat sagt der Deutsche Wetterdienst aufgrund von 
Niederschlägen eine deutlich geringere Waldbrandgefahr im Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge voraus (Stand vom 01.07.2026, 06:00 UTC), wobei für den Zeitraum vom 01.07.2026 
bis 03.07.2026 für alle Gemeinden im Territorium des Landkreises die Waldbrandgefahrenstufe 1 
(sehr geringe Waldbrandgefahr) angegeben wird. Einschränkungen beim Betreten des Waldes 
aufgrund erhöhter Waldbrandgefahr sind daher nicht mehr notwendig und mit sofortiger Wirkung 
aufzuheben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Aufhebung der Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge (Hauptsitz: Schloßhof 2/4, 01796 Pirna), einzulegen. 
Der Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat aufgrund der Anordnung gemäß § 80 Abs. 2 
Nr.4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Eine ganz oder 
teilweise Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann beim Verwaltungsgericht Dresden, 
Hans-Oster-Str. 4, 01099 Dresden beantragt werden. 
 
 
gez. B. Jacob-Hahnewald 
Beigeordnete 
 


